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Vorblatt 
 

Ziele 

Ziel 1: Abkommen zwischen Österreich und der Mongolei über die Visumfreiheit für die Inhaber von 
biometrischen Diplomatenpässen 
 

Inhalt 
Das Vorhaben umfasst hauptsächlich folgende Maßnahme: 

Maßnahme 1: Abkommen zwischen Österreich und der Mongolei über die Visumfreiheit für die Inhaber von 
biometrischen Diplomatenpässen 
 

Wesentliche Auswirkungen 

In den Wirkungsdimensionen gemäß § 17 Abs. 1 BHG 2013 treten keine wesentlichen Auswirkungen auf. 

 

Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt und andere öffentliche Haushalte 

 
 Aus der gegenständlichen Maßnahme ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen auf den Bund, die Länder, 
die Gemeinden oder auf die Sozialversicherungsträger. 
 

Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union 

Die vorgesehenen Regelungen fallen nicht in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen Union 

 

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens 

Keine 

 

Vereinfachte wirkungsorientierte Folgenabschätzung 

Abkommen zwischen Österreich und der Mongolei über die Visumfreiheit für die Inhaber von 
biometrischen Diplomatenpässen 

 

Einbringende Stelle: BMEIA 

Titel des Vorhabens: Abkommen zwischen Österreich und der Mongolei über die Visumfreiheit für die 
Inhaber von biometrischen Diplomatenpässen 

Vorhabensart: Über- oder zwischenstaatliche Vereinbarung Inkrafttreten/ 
Wirksamwerden: 

2025 

Erstellungsjahr: 2025 Letzte 
Aktualisierung:  

15. Jänner 
2025 

 

Beitrag zu Wirkungsziel oder Maßnahme im Bundesvoranschlag 
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Beitrag zu: 
 

- Wirkungsziel: Sicherstellung der außen-, sicherheits-, europa- und wirtschaftspolitischen Interessen 
Österreichs in Europa und in der Welt. Weiterer Ausbau des Amtssitzes Wien als Hub und 
Konferenzort für Sicherheit und Nachhaltigkeit mit einem Schwerpunkt auf Energie, Entwicklung und 
Klimadiplomatie, sowie zur Stärkung der Beziehungen zu den Internationalen Organisationen. 
Umfassende Stärkung des internationalen Menschenrechtsschutzes, insbesondere der Rechte von 
Frauen und Kindern. (Untergliederung 12 Äußeres - Bundesvoranschlag 2024) 

 
 

Problemanalyse 
 
Problemdefinition 
Zur Beförderung der bilateralen Beziehungen wird ein Abkommen über die Visumfreiheit für Inhaberinnen und 
Inhaber von Diplomatenpässen für ein Maximum von 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen 
abgeschlossen. Die Aufhebung der Visumpflicht gilt für biometrische Diplomatenpässe, nicht jedoch für 
gewöhnliche Reisepässe und Dienstpässe. Das Abkommen enthält eine Suspendierungsklausel, welche es beiden 
Parteien ermöglicht, die Visumbefreiung jederzeit auszusetzen.  
 
 

Ziele  
 
Ziel 1: Abkommen zwischen Österreich und der Mongolei über die Visumfreiheit für die Inhaber von 
biometrischen Diplomatenpässen  
 
Beschreibung des Ziels: 
Zur Beförderung der bilateralen Beziehungen wird ein Abkommen über die Visumfreiheit für Inhaberinnen und 
Inhaber von Diplomatenpässen für ein Maximum von 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen 
abgeschlossen. Die Aufhebung der Visumpflicht gilt für biometrische Diplomatenpässe, nicht jedoch für 
gewöhnliche Reisepässe und Dienstpässe. Das Abkommen enthält eine Suspendierungsklausel, welche es beiden 
Parteien ermöglicht, die Visumbefreiung jederzeit auszusetzen.  
 
Umsetzung durch:  
Maßnahme 1: Abkommen zwischen Österreich und der Mongolei über die Visumfreiheit für die Inhaber 
von biometrischen Diplomatenpässen 
 
 
 
 
 

Maßnahmen  
Maßnahme 1: Abkommen zwischen Österreich und der Mongolei über die Visumfreiheit für die Inhaber 
von biometrischen Diplomatenpässen   
Beschreibung der Maßnahme: 
Zur Beförderung der bilateralen Beziehungen wird ein Abkommen über die Visumfreiheit für Inhaberinnen und 
Inhaber von Diplomatenpässen für ein Maximum von 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen 
abgeschlossen. Die Aufhebung der Visumpflicht gilt für biometrische Diplomatenpässe, nicht jedoch für 
gewöhnliche Reisepässe und Dienstpässe. Das Abkommen enthält eine Suspendierungsklausel, welche es beiden 
Parteien ermöglicht, die Visumbefreiung jederzeit auszusetzen.  
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Abkommen zwischen Österreich und der Mongolei über die Visumfreiheit für die Inhaber von 
biometrischen Diplomatenpässen 
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